
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 
Kreisjugendamt 
Bahnhofstraße 6 
78048 Villingen-Schwenningen 

Öffnungszeiten:  
 
Mo - Do                  8.00 – 11.30 Uhr 
Do nachmittags    14.00 – 17.30 Uhr 
 

 

Antrag auf Leistungen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
gem. §§ 23 ff Sozialgesetzbuch 8 (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe 
 
           

 Erstantrag      Folgeantrag  

 
 

Die Leistung wird für     unten genanntes Kind/ 
                                      unten genannte Kinder ab:                           
                                                                                     (Tag / Monat / Jahr) 
 
                                                   bis voraussichtlich                                  beantragt 
                                                                                     (Tag / Monat / Jahr) 
 
 

Dieser Antrag wird gestellt für:  
 

Name Kind Vorname Kind Geburts- 
datum 

Geburts-  
ort 

männl. weibl. 

      

      

      

 

 Mutter Vater 

Name, Vorname   

Geburtsdatum/Geburtsort   

Aktuelle Anschrift:   

Dort wohnhaft seit:   

Bei Zuzug von außerhalb  
letzte Wohnanschrift:  
wurden dort Leistungen der 
Jugendhilfe bezogen? 

 ja       nein 

  

Telefon/E-Mail   

Staatsangehörigkeit   

Familienstand   

Berufstätigkeit / Ausbildung / 
Umschulung 

  ja                    nein  ja                    nein 

Name u. Anschrift des 
Arbeitgebers 

  

Antrag ausgegeben am: 



 
Sonstige im Haushalt lebende Personen:  
 

Name Vorname Geb.Datum männl. weibl. Eigenes Einkommen  

     ja      nein  

     ja      nein  

     ja      nein  

     ja      nein  

 
 
 
Besondere Angaben über das zu fördernde Kind: 
 

1. Inhaber der elterlichen Sorge ist/sind:        
            (Nachweise sind erforderlich) 
 

 Sind die Eltern verheiratet?       ja     nein 

 Wenn nicht, wurde die Vaterschaft festgestellt?    ja     nein 

 Wurde eine Sorgeerklärung abgegeben?     ja    nein 

 
2. Welche Schule, Klasse bzw. Kindergarten  

besucht das Kind?           
 
            
 
In welcher Zeit täglich?         
 
 
 
 
 

Grund der Betreuung:        
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

Hinweis zum Kostenbeitrag: 
Wir weisen darauf hin, dass für die Leistungen zur Förderung in Kindertagespflege 
ein monatlicher Kostenbeitrag direkt an das Jugendamt zu zahlen ist. Die Höhe des 
Kostenbeitrages richtet sich nach dem durchschnittlichen Betreuungsumfang pro 
Tag, der Anzahl der Geschwisterkinder sowie dem Wohnort. 
Es gilt die entsprechende Kostenbeitragstabelle. 

 
 
Nachweise über Berufstätigkeit:  
 
Lohnabrechnung, Arbeitsvertrag oder eine Bestätigung des Arbeitgebers bitte 
beilegen! 
 
 

➢ Angaben zu den Arbeitszeiten der Mutter 

Arbeitgeber 
 
 

seit wann/ab 
 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 
 
 
 

      

Angaben zu unregelmäßigen Arbeitszeiten: 
 
 
 
 

 

➢ Angaben zu den Arbeitszeiten des Vaters 

 

Arbeitgeber 
 
 

seit wann/ab 
 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 
 
 
 

      

Angaben zu unregelmäßigen Arbeitszeiten: 
 
 
 
 

 
 



 
Erklärung zum Antrag:  
 

Die vorstehenden Angaben sind vollständig und richtig. Änderungen der vorstehend 
gemachten Angaben werde(n) ich/wir dem Jugendamt unverzüglich mitteilen. Es ist 
bekannt, dass falsche und unvollständige Angaben sowie die Unterlassung von 
Änderungsmitteilungen zur Folge haben können, dass zu Unrecht empfangene 
Leistungen zurückerstattet werden müssen. 
 
Mir ist bekannt, dass zu den Hilfekosten beigetragen werden muss, soweit dies nach 
den gesetzlichen Bestimmungen zulässig, erforderlich und zumutbar ist. Ich bin damit 
einverstanden, dass personenbezogene Daten, die zur Durchführung der Hilfe 
notwendig sind, gespeichert, verarbeitet und ggf. an beteiligte Stellen weitergegeben 
werden können. Ich bin ebenfalls mit dem Datenaustausch der Stadt Villingen-
Schwenningen, zur Erfüllung des Rechtsanspruchs Kinderbetreuung §22 -§24SGB 
VIII einverstanden.  
 
  
 
 
                                                                

Ort, Datum      Unterschrift Antragsteller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erklärung für Kinder, die das dritte Lebensjahr bereits vollendet haben: 
 
Kinder, die das dritte Lebensjahr bereits vollendet haben, haben bis zum Schuleintritt 
Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Kinder können bei 
besonderem Bedarf oder ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden 
(§ 24 Absatz 3 SGB VIII). 
 
Daraus ergibt sich, dass die Betreuung in Kindertagespflege nur erfolgen kann, wenn 
ein entsprechender Bedarf besteht, der nicht durch eine Tageseinrichtung (wie z. B. 
Kindertagesstätte, Kindergarten, Hort, Ganztagesschule) abgedeckt werden kann. 
 
Mit Ihrer untenstehenden Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie vorab geklärt haben, 
dass Ihr Kind nicht in einer Tageseinrichtung betreut werden kann und Sie deshalb 
den Antrag auf Leistungen in Form von Kindertagespflege stellen. 
 
 
 
 
                                                                

Ort, Datum      Unterschrift Antragsteller 


